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B. VERHALTENSKODEX  
ZUM SCHUTZ VON  
KINDERN & JUGENDLICHEN  
IN DER ORGANISATION  
 

GRUNDHALTUNG UND PROFESSIONELLES 
SELBSTVERSTÄNDNIS  
• Ich bin mir meiner Vorbildfunktion bewusst und handle entsprechend 
verantwortungsvoll. 
• Ich pflege einen respektvollen, wertschätzenden und vertrauensvollen Umgang – 
im Team ebenso wie gegenüber Kindern, Jugendlichen und ihren Bezugspersonen. 
• Ich verstehe mich als Botschafter:in des Next Liberty und repräsentiere die 
Werte unseres Hauses nach innen wie nach außen. 
• Ich trage aktiv dazu bei, ein sicheres, förderliches und ermutigendes Umfeld für 
Kinder und Jugendliche zu schaffen. 
• Ich arbeite mit Kindern und Jugendlichen nach höchstmöglichen fachlichen 
Standards im Rahmen meines jeweiligen Aufgabenbereichs. 
• Ich nehme die Meinungen, Anliegen und Sorgen junger Menschen ernst und 
stärke sie in ihrer Persönlichkeit. 
• Ich begegne Kindern und Jugendlichen mit Respekt und Wertschätzung. 
• Ich praktiziere einen verantwortungsvollen und achtsamen Umgang mit Nähe 
und Distanz. 
• Ich dulde oder unterstütze kein illegales, gefährdendes oder misshandelndes 
Verhalten gegenüber Kindern und Jugendlichen. 
• Ich nehme individuelle Grenzen wahr und respektiere sie – insbesondere in 
Bezug auf Intimsphäre, persönliche Schamgrenzen und individuelle 
Empfindungen. Die persönliche Integrität von Kindern und Jugendlichen hat 
oberste Priorität. 
• Ich pflege einen transparenten Umgang mit Fehlern und gebe konstruktives 
Feedback. 

WAHRNEHMUNG, VERANTWORTUNG UND 
INTERVENTION  
• Ich fühle mich für den Schutz von Kindern und Jugendlichen mitverantwortlich. 
• Ich nehme Grenzverletzungen, Anzeichen von Gewalt oder andere 
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kinderschutzrelevante Beobachtungen – unabhängig davon, ob sie durch Bezugs- 
oder Begleitpersonen, Kolleg:innen oder andere Personen erfolgen – aufmerksam 
wahr und nehme auch eigene Unsicherheiten ernst. 
• Verdachtsfälle, Beschwerden oder konkrete Hinweise auf Gefährdungen melde 
ich unverzüglich an die zuständigen Stellen (Kinderschutzbeauftragte:r bzw. 
Abteilungsleitung oder Geschäftsführung des Next Liberty). 
 

MACHT, ROLLE UND PROFESSIONELLE GRENZEN  
• Ich nutze meine Rolle im Next Liberty nicht, um Macht gegenüber Kindern, 
Jugendlichen oder ihren Bezugspersonen auszuüben – etwa durch Druck, 
Drohungen oder das Erzeugen von Abhängigkeiten. 
• Ich kontaktiere Kinder, Jugendliche oder deren Bezugspersonen ausschließlich 
im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit. 
• Ich berühre kein Kind in unangemessener oder kulturell unsensibler Weise. 

SPRACHE, VERHALTEN UND SCHUTZ VOR ÜBERGRIFFEN  

• Ich verwende weder im Umgang mit Kindern und Jugendlichen, noch mit 

erwachsenen Bezugspersonen oder Kolleg:innen unangemessene, entwürdigende 

oder abwertende Ausdrucksweisen. 

• Ich unterlasse jede Form von Bedrohung, Diskriminierung, Gewalt oder 

Einschüchterung. 

• Ich misshandle kein Kind – weder sexuell, körperlich noch emotional oder 

psychisch. 

• Ich tätige keine sexuellen Anspielungen oder zweideutigen Handlungen 

gegenüber Kindern oder Jugendlichen. Ich setze keine Minderjährigen 

sexualbezogenen Darstellungen oder pornographischem Material aus. 

• Ich ersuche nicht um Handlungen oder Gefälligkeiten, die als missbräuchlich 

oder ausbeuterisch gegenüber Kindern, Jugendlichen oder ihrem Bezugssystem 

verstanden werden könnten. 

UMGANG MIT FOTO -, TON- UND VIDEOAUFNAHMEN  

• Ich achte bei allen Foto-, Ton- und Videoaufnahmen die Würde, 

Persönlichkeitsrechte und das besondere Schutzbedürfnis von Kindern und 

Jugendlichen. 

• Bild-, Ton- oder Videoaufnahmen erfolgen ausschließlich im Rahmen meiner 

dienstlichen Aufgaben und nur bei vorliegender schriftlicher Medien-
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einverständniserklärung der Sorgeberechtigten. 

• Foto-, Ton- und Videoaufnahmen dürfen nur von ausdrücklich dafür berechtigten 

Mitarbeiter:innen (z. B. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit) erstellt und veröffentlicht 

werden. 

• Mitarbeitende ohne entsprechende Funktion oder Beauftragung dürfen keinerlei 

Aufnahmen von Kindern und Jugendlichen anfertigen oder weitergeben. 

• Private Endgeräte (z. B. Mobiltelefone) sind für Aufnahmen von Kindern und 

Jugendlichen ausnahmslos unzulässig. 

• Ich gehe mit personenbezogenen Daten, Bildmaterial und vertraulichen 

Informationen sorgsam um und wahre meine Verschwiegenheitspflicht. 


